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Verordnung 
über die Stiftung des Ehrentitels 

„Verdienter Hochschullehrer 
der Deutschen Demokratischen Republik“ 

und der „Humboldt-Medaille“

vom 13. Februar 1975

§ 1
Zur Würdigung und Anerkennung besonderer Verdienste 

bei der Ausbildung und der sozialistischen Erziehung der 
Studenten und des wissenschaftlichen Nachwuchses wird der 
Ehrentitel „Verdienter Hochschullehrer der Deutschen Demo
kratischen Republik“ gestiftet.

§ 2
In Anerkennung hervorragender Leistungen und langjäh

riger treuer Dienste im sozialistischen Hoch- und Fachschul
wesen der Deutschen Demokratischen Republik wird die 
„Humboldt-Medaille“ gestiftet.

§3
Einzelheiten der Verleihung werden durch die Ordnungen 

über die Verleihung (Anlagen 1 und 2) geregelt.

§4
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 13. Februar 1975

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

M i t t a g
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. B ö h m e

Anlage 1
zu vorstehender Verordnung

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels 

„Verdienter Hochschullehrer 
der Deutschen Demokratischen Republik“

§ 1
(1) Der Ehrentitel „Verdienter Hochschullehrer der Deut

schen Demokratischen Republik“ (nachfolgend Ehrentitel ge
nannt) ist eine staatliche Auszeichnung.

(2) Der Ausgezeichnete führt den Ehrentitel „Verdienter 
Hochschullehrer der Deutschen Demokratischen Republik“.

§2
Der Ehrentitel kann verliehen werden für hervorragende 

Verdienste bei der Erziehung und Ausbildung wissenschaft
licher Kader, insbesondere für Hochschullehrer, die sich her
vorragende Verdienste bei der Ausbildung und bei der sozia
listischen Erziehung der Studenten und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses erworben haben.

§3
(1) Der Ehrentitel wird verliehen an Persönlichkeiten, die 

Hochschullehrer im Sinne der Hochschullehrerberufungsver
ordnung vom 6. November 1968 (GBl. II Nr. 127 S. 997) sind 
und in der Regel ein mindestens zehnjähriges erfolgreiches 
Wirken als Hochschullehrer nachweisen können.

(2) Der Ehrentitel kann nur einmal verliehen werden.

§4
(1) Vorschlagsberechtigt sind:

— die Leiter zentraler staatlicher Organe, denen Hochschulen 
und ihnen gleichgestellte wissenschaftliche Einrichtungen 
unterstellt sind;

— die zentralen Leitungen der Parteien und Massenorgani
sationen, denen Hochschulen unterstellt sind;

— die Rektoren der Universitäten, Hochschulen und Medizi
nischen Akademien, die dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen unterstellt sind.


